
GVO: § 47 Dienstregister

§ 47  Dienstregister 
 
(1) 1Das Dienstregister I wird nach dem Vordruck GV 1 für reine Zustellungsaufträge und Protestaufträge, 
das Dienstregister II nach dem Vordruck GV 2 für alle sonstigen Aufträge geführt. 2Bewirkt der 
Gerichtsvollzieher nur die Zustellung einer Vorpfändungsbenachrichtigung, so ist diese im Dienstregister I 
einzutragen. 3Hat ihm dagegen der Gläubiger den Auftrag erteilt, die Benachrichtigung mit den 
Aufforderungen selbst anzufertigen, ist dieser Auftrag in dem Dienstregister II einzutragen. 4Stellt der 
Gläubiger mit einem anderen Auftrag auf Vollstreckung zugleich einen Antrag nach § 845 Absatz 1 Satz 2 
ZPO, so vermerkt ihn der Gerichtsvollzieher in dem Dienstregister II unter der Dienstregisternummer des 
anderen Vollstreckungsauftrages, sobald er die Vorpfändungsbenachrichtigungen zugestellt hat.

(2) 1Die Dienstregister werden in Jahresheften geführt. 2Bei Bedarf können Fortsetzungshefte angelegt 
werden.

(3) 1Die Aufträge sind am Tag des Eingangs und nach der Zeit des Eingangs hintereinander einzutragen. 
2Die Dienstregisternummer nebst Jahreszahl bildet die Geschäftsnummer (zum Beispiel DR I 405/11 oder 
DR II 320/11). 3Der Tag des Eingangs sowie die Geschäftsnummer sind auf den Aufträgen, die 
Geschäftsnummer ist auch auf den Anlagen zu vermerken. 4Bei Zustellungsaufträgen muss der 
Eingangsvermerk gegebenenfalls auch die Zeit der Übergabe enthalten.

(4) 1Bei Vertretungsfällen kann die Dienstbehörde zulassen, dass eingehende Aufträge, die der Vertretene 
nicht mehr bis zum Beginn der Vertretung erledigen kann, bis längstens sieben Tage vor Beginn der 
Vertretung dem Vertreter zur Eintragung in dessen Dienstregister zugeleitet werden. 2Entsprechend können 
die Aufträge behandelt werden, die längstens bis zu sieben Tage vor Beendigung der Vertretung eingehen. 
3Eilsachen (§ 5 GVGA) sind von dieser Regelung ausgenommen.

(5) 1Der Gerichtsvollzieher hat die Dienstregister persönlich zu führen. 2Er kann die Führung einem 
Büroangestellten übertragen. 3Unter der Aufsicht und in Verantwortung des Gerichtsvollziehers kann ein 
ihm zur Ausbildung überwiesener Anwärter das Dienstregister führen.

(6) 1Übernimmt ein Gerichtsvollzieher Dienstgeschäfte aus einem anderen Gerichtsvollzieherbezirk, so sind 
ihm die Akten über die noch nicht vollständig erledigten Aufträge unverzüglich zu übergeben. 2Der 
übernehmende Gerichtsvollzieher hat alle noch nicht vollständig erledigten Aufträge in seine Dienstregister 
zu übernehmen. 3In den Dienstregistern beider Gerichtsvollzieher sind in den Vermerkspalten 
entsprechende Hinweise zu fertigen. 4Bei einer kurzfristigen Vertretung kann die Dienstbehörde den 
Vertreter von der Übernahme solcher Aufträge in seine Dienstregister befreien, die durch den Vertreter nicht 
bearbeitet zu werden brauchen. 5Nimmt ein Gerichtsvollzieher Dienstgeschäfte in mehreren 
Gerichtsvollzieherbezirken wahr, so kann der Präsident des Oberlandesgerichts die Führung getrennter 
Dienstregister oder die bezirksweise Kenntlichmachung der Aufträge in den Dienstregistern anordnen.


